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1. Nachtrag 
zur 

Satzung des Betriebes Freizeitbad Hückeswagen  
vom 05.01.2006 

 
 

Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07. 1994 (GV. NRW. S.666/SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert das durch Gesetz vom 16.11. 2004 (GV. NRW. S. 644) in Verbindung mit 
der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO – (Artikel 16 des 
Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nord-
rhein-Westfalen vom 16.11. 2004 - GV NRW. S. 644) hat der Rat der Stadt Hückeswagen am 
xx.xx.20xx folgenden 1. Nachtrag zur Betriebssatzung als Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§  7 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 7 
Kämmerin/Kämmerer 

 
Die Betriebsleitung hat der Kämmerin/dem Kämmerer den Entwurf des Wirtschaftsplanes 
und des Jahresabschlusses, die Zwischenberichte, die Ergebnisse der Betriebsstatistik und 
die Kostenrechnungen zuzuleiten; sie hat ihr/ihm ferner auf Anforderung alle sonstigen fi-
nanzwirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
§ 13 erhält folgende neue Fassung: 

 
§ 13 

Zwischenbericht 
 

Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin/den Bürgermeister und den Betriebsausschuss 
vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Auf-
wendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten. 
 
§ 14 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 14 
Jahresabschluss und Lagebericht 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende 
des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustellen und über die Bürgermeisterin/den 
Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen. 
 
 

 
§ 2 

 
Dieser 1. Nachtrag tritt am 01.01.2012 in Kraft. 


